
Übersicht

Drahthalter 50.50 - VPE: =
100 Stk.
Artikelnummer:   25150050 

Optionen

VPE (Stk.)

1

100

Beschreibung

Einsatzbereich: Befestigung von Drähten an Quadratrohren in Schattierungsanlagen
Material: Verzinkter Stahl für hohe Korrosionsbeständigkeit
Montage: Fixierung durch Verschraubung am Quadratrohr
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Besonderheit: Keine zusätzlichen Bohrlöcher erforderlich
Verpackungseinheit: 100 Stück

Der Drahthalter 50.50 ist eine zuverlässige Lösung zur sicheren Befestigung von Drähten an Quadratrohren in
Schattierungsanlagen. Dank seiner robusten Konstruktion aus verzinktem Stahl bietet er eine hohe
Korrosionsbeständigkeit und eignet sich ideal für den langfristigen Einsatz in Gewächshäusern.

Die Montage erfolgt durch einfache Verschraubung am Quadratrohr, wodurch keine zusätzlichen Bohrlöcher
erforderlich sind. Dies erleichtert die Installation und sorgt für eine stabile Fixierung, die hohen Spannungen
standhält.
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